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Vorwort

Der Wind wird bereits seit Jahrhunderten als Energiequelle genutzt. Die ersten

Windmühlen in Europa lassen sich bereits im 12. Jahrhundert nachweisen. Damals

wurde mechanische Energie erzeugt.

Mit der zunehmenden Hinwendung zu Erneuerbaren Energien hat seit den

1990er Jahren die Erzeugung von elektrischer Energie aus Wind stark an Bedeu-

tung gewonnen. Die Förderung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz hat dazu

geführt, dass mit Stand Ende 2013 in Deutschland 8,4 % des Stroms aus Windener-

gie erzeugt werden. Dies hat sich in den letzten 10 Jahren für jeden sichtbar auch

auf das Landschaftsbild ausgewirkt. Diesen zuerst von kleineren Projektentwick-

lern und Privatinvestoren getragenen Umbau der Erzeugungslandschaft haben mit

etwas Verspätung auch die traditionellen Energieversorgungsunternehmen sowie

globale Finanzinvestoren aufgegriffen und mit großem Kapitaleinsatz weiter vo-

rangetrieben. Allein im Jahr 2013 wurden in Deutschland über 7 Mrd. Euro in die

Errichtung von Windparks investiert. Auch weltweit, insbesondere in Spanien,

Großbritannien, Frankreich, Italien, Dänemark, den USA und China, ist die Wind-

energie zu einer immer wichtigeren Energiequelle geworden.

Noch bedarf die Windenergie der staatlichen Förderung, um marktfähig zu

sein. Die pro kWh erforderlichen Zuschüsse sinken jedoch kontinuierlich und es

wird nicht mehr lange dauern, bis Strom aus Windenergie auch ohne Förderung

konkurrenzfähig ist. Der globale Trend des Wachstums der Windenergie wird

daher anhalten und sich sogar verstärken.

Das vorliegende Handbuch stellt die wesentlichen rechtlichen Themen für die

Entwicklung, die Errichtung und den Betrieb von Windparks dar. Das Werk um-

fasst dabei sowohl Windparks an Land als auch Windparks auf See. Die Änderun-

gen durch das EEG 2014 wurden berücksichtigt.

Der Herausgeber bedankt sich bei seinen Mitautoren – alle ausgewiesene und

erfahrene Fachleute auf ihren Gebieten – für die sorgfältig erarbeiteten Beiträge.

Großer Dank gebührt auch dem Erich Schmidt Verlag und Sven Clever, dem

zuständigen Lektor, für die umfassende und geduldige Betreuung.

Berlin, Dezember 2014

Thomas Schulz
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